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Bundesgesetz, mit dem das Bildungsdokumentationsgesetz 2020 erlassen 
wird und das Schulpflichtgesetz 1985, das Pflichtschulabschluss-Prüfungs- 
Gesetz, das Hochschulgesetz 2005, das Hochschul- 
Qualitätssicherungsgesetz, das Universitätsgesetz 2002, das IQS- Gesetz 
sowie das Anerkennungs- und Bewertungsgesetz geändert werden; 
Stellungnahme 
 
Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport nimmt zu 

gegenständlichem Entwurf wie folgt Stellung: 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II Nr. 245/2011 idF 

BGBl. II Nr. 68/2015) mitgeteilt. 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst folgende 

Prüfungsschwerpunkte: 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II Nr. 489/2012 idF 

BGBl. II Nr. 67/2015), insbesondere  

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 

Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 

insbesondere bei: 
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 Problembeschreibung, Ziele und Maßnahmen inklusive der verwendeten 

Indikatoren 

 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 

Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen. 

Die Prüfung der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende 

Empfehlungen: 

Zielformulierung: 

Zu den Zielen 2 und 3 

Während ein Regelungs- bzw. Vorhabensziel einen Zustand beschreibt, auf dessen 

Erreichung ein Regelungsvorhaben oder sonstiges Vorhaben ausgelegt ist, stellen 

Maßnahmen Regelungen, Leistungen und Aktivitäten dar, die von der öffentlichen 

Verwaltung gewährleistet oder für ihre Vorhaben und Projekte erbracht werden um das 

Regelungs- bzw. Vorhabensziel zu erreichen. Im Sinne der Wirkungsorientierung ist dabei 

auf die Ausrichtung von Regelungs- bzw. Vorhabenszielen an externen Wirkungen zu 

achten. Die im Zuge der vorliegenden Wirkungsorientierten Folgenabschätzung 

festgelegten Ziele orientieren sich vielmehr an verwaltungsintern zu setzenden 

Maßnahmen („Datengrundlage …“ bzw. „Implementierung …“)  als an extern zu erzielenden 

Wirkungen. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Zielformulierungen dahingehend zu 

überarbeiten. 

Zu den Zielen 1, 2 und 4 

Die zur Anwendung kommenden Indikatoren sollen dazu dienen, die tatsächliche 

Zielerreichung messbar beziehungsweise überprüfbar zu machen.  Es wird empfohlen zu 

prüfen, welche Kennzahlen angegeben werden könnten, die die tatsächliche Wirkung der 

Regelung abbilden und besser messbar machen.  

 

37/SN-66/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 3

www.parlament.gv.at



 

 

3 von 3 

Die Wirkungscontrollingverordnung (§ 5 Abs. 4) sieht bei einer gänzlichen und teilweisen 

Nichtberücksichtigung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung eine schriftliche 

Begründung des haushaltsleitenden Organs gegenüber der ressortübergreifenden 

Wirkungscontrollingstelle unter 

wfa@bmkoes.gv.at 

vor. Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z. B. 

Einbringung in den Ministerrat).  

Bei Fragen zur Qualitätssicherung wenden Sie sich bitte direkt an die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle.  Das Sekretariat ist 

unter der Telefonnummer  01 71 606 667333 erreichbar. 

Unter Einem ergeht die Stellungnahme an den Präsidenten des Nationalrates. 

Wien, 4. November 2020 

Für den Bundesminister: 

i.V. Mag. Felix Hauer 

 

Beilage/n: Beilagen 
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